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Stadt Geilenkirchen 
 

30.06.2026 

 

 

 

Einladung 
 

zur 7. Sitzung des Rates der Stadt Geilenkirchen am 
 

Mittwoch, dem 08.07.2026, 18:00 Uhr 
 

im Großen Sitzungssaal, Markt 9, 52511 Geilenkirchen 
 
 
 
Tagesordnung 
 

I. Öffentlicher Teil 

 
 1.   Mitteilungen des Bürgermeisters 
  
 2.   Strategische Weiterentwicklung des Stadtmarketing, der Wirtschaftsförderung und 

Organisationsstruktur 
Vorlage: 3601/2026 

  
 3.   Antrag der Bürgerliste: Einrichtung eines geeigneten und würdigen Bestattungsor-

tes für „Sternenkinder" auf dem Geilenkirchener Friedhof 
Vorlage: 3612/2026 

  
 4.   Antrag der Bürgerliste - Prüfung des Einsatzes Künstlicher Intelligenz in der Kom-

munalen Verwaltung 
Vorlage: 3613/2026 

  
 5.   Anträge der Fraktionen der Bürgerliste und von Bündnis 90/Die Grünen zur Verbes-

serung der Bewegungs- und Sportmöglichkeiten auf dem Gelände der Städtischen 
Realschule Geilenkirchen 
Vorlage: 3638/2026 

  
 6.   Antrag der CDU-Fraktion: Erstellung und Veröffentlichung eines erweiterten Orga-

nigramms der Stadtverwaltung Geilenkirchen 
Vorlage: 3611/2026 

  
 7.   Antrag der CDU Fraktion zur Wiederaufnahme von Beerdigungen und standesamt-

lichen Trauungen an Samstagen 
Vorlage: 3634/2026 

  
 8.   Antrag der AFD Fraktion zur Einrichtung von Bewohnerparken im Bereich Her-

mann-Josef-Straße 
Vorlage: 3635/2026 

  
 9.   Sachstand Jahresabschluss 2025 

Vorlage: 3626/2026 
  
 10.   Erlass einer Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Geilenkirchen für städti-

sche Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünfte 
Vorlage: 3614/2026 

  
 11.   Strategische Ausrichtung der künftigen Haushaltsplanung, Vorbereitung einer Prio-

risierungsliste für Investitionsmaßnahmen 
Vorlage: 3615/2026 

  



 

   

 12.   Beschlussfassung über die Auszahlung der Vereinszuschüsse für das Jahr 2026 
Vorlage: 3627/2026 

  
 13.   Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben für 

das Haushaltsjahr 2026 
Vorlage: 3636/2026 

  
 14.   Beratung über das Ergebnis der Einwohnerversammlung vom 11.05.2026 und Ver-

abschiedung der Entwurfsplanung zum Ausbau der Martin-Heyden-Straße 
Vorlage: 3629/2026 

  
 15.   Information über das Ergebnis der Einwohnerversammlung am 06.05.2026 bezüg-

lich einer Umnutzung der St. Johann Baptist Kirche Hünshoven zu einer Pflege-
schule 
Vorlage: 3631/2026 

  
 16.   Verabschiedung eines Integrierten Vorreiterkonzeptes Klimaschutz 

Vorlage: 3606/2026 
  
 17.   Befreiung von den Festsetzungen des B-Plans Nr. 124 hinsichtlich der festgesetz-

ten Geschossigkeit 
Vorlage: 3602/2026 

  
 18.   Beschlussfassung über die Durchführung geförderter Baumaßnahmen nach Ände-

rung der Förderrichtlinie 
Vorlage: 3639/2026 

  
 19.   Anfragen nach § 17 der Geschäftsordnung der Stadt Geilenkirchen 
  
 20.   Fragestunde für Einwohner 
  

 

II. Nichtöffentlicher Teil 

 
 21.   Bauaufsichtliches Verfahren gem. §79 Abs. 6 BauO NRW auf der Nato-Airbase in 

Geilenkirchen-Teveren 
Vorlage: 3632/2026 

  
 22.   Bauaufsichtliches Verfahren gem. §79 Abs. 6 BauO NRW auf der Nato-Airbase in 

Geilenkirchen-Teveren 
Vorlage: 3633/2026 

  
 23.   Grundstücksangelegenheiten 
  
 23.1.   Veräußerung von Grundstücksteilflächen an das Verbandswasserwerk Gangelt 

Vorlage: 3587/2026 
  
 24.   Auftragsvergaben 
  
 24.1.   EU-Ausschreibung: Sanierung der Dreifeldturnhalle in Geilenkirchen-Bauchem 

(Generalplanerleistungen) 
Vorlage: 3591/2026 

  
 24.2.   Auftragsvergabe: Erneuerung der ELA-Anlage und Sicherheitsbeleuchtung an der 

Realschule Geilenkirchen 
Vorlage: 3637/2026 

  
 24.3.   Auftragsvergaben: Erneuerung der Wirtschaftswege "Buschfeld", "In den Tälern" 

und "Mistheide" 
Vorlage: 3640/2026 

  



 

   

 24.4.   Auftragsvergaben: Neubau Feuerwehrgerätehaus Teveren - Stahlbau/Stahltrep-
penturm 
Vorlage: 3641/2026 

  
 24.5.   Kanal- und Straßenerneuerung für die Straße "An der Alten Schule" in Geilenkir-

chen-Bauchem 
Vorlage: 3642/2026 

  
 24.6.   EU-Ausschreibung: TGA-Planerleistung Erneuerung der Wärmeversorgung an der 

Anita-Lichtenstein-Gesamtschule Geilenkirchen 
Vorlage: 3592/2026 

  
 25.   Personalangelegenheiten 
  
 25.1.   Beförderung eines Beamten in der Zuständigkeit des Rates 

Vorlage: 3607/2026 
  
 26.   Anfragen nach § 17 der Geschäftsordnung der Stadt Geilenkirchen 
  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Armin Leon 
Bürgermeister 



STADT
GEILENKIRCHEN
DER BURGERMEISTER

Stadtverwaltung Postfach 12 69 52502 Geilenkirchen. .

éffentliche Zustellung, Akz.: 5160/195066 Amt: Jugend~ und Sozialamt

Nebenste||e
Nikolaus-Becker-Str. 28

Aktenzeichen: 5160/195066

Herr
Yurii Ozerov
zur Zeit unbekannten Aufenthalts

Kassenzeichen: Landesamt
Auskunft erteilt: Frau Sneider

Durchwahinummer: 629 343
Zimmer: R006

E-Mail: uvk-info@geilenkirchen.de
Datum: 13.05.2026

Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung

Sehr geehrter Herr Ozerov,

Frau Liliia Ozerova hat fur Ihre Tochter Zlata Ozerova geb. 03.03.2011 die Gewéhrung von Leis-
tungen nach dem Unterhaltsvorsclmussgesetz (UVG) beantragt. Sie hat angegeben, dass

Sie als Elternteile des Kindes dauernd voneinander getrennt Ieben und Sie lhrer Unterhalts-
pflicht nicht oder nicht regelméflig nachkommen und

sie das Kind allein erzieht. Das heiflt, dass das Kind nur mit ihr in héuslicher Gemeinschaft
Iebt und sie

ganz Uberwiegend die Verantwortung dafUr Ubernommen hat, dass die grundlegenden Le-
bensbedilrfnisse des Kindes befriedigt werden.

1. Unterhaltsverpflichtungz

GeméiS §§ 1601 ff. des Bilrgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind Sie verpfiichtet, Ihrem Kind Unter-
halt ZU gewéihren. Wer sich seiner gesetziichen Unterhaltspflicht entzieht, macht sich nach § 170
Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB) strafbar, wenn der Lebensbedarf des Unterhaltsberechtig-
ten geféhrdet ist oder ohne die Hilfe anderer geféihrdet wére. Dies kann mit einer Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden.

Ich gehe davon aus, dass Sie in der Lage sind, lhrem Kind Unterhalt zu gewéhren.

Geméifi § 1603 Abs. 2 BGB haben Sie alles in Ihren Kréften Stehende zu tun, um den Mindestun-
terhait fUr Ihr minderjéhriges Kind zu zahlen. Der Mindestunterhalt betrégt fiir ein Kind, das noch
nicht 6 Jahre alt ist, monatlich 482,00 Euro, fUr ein Kind von 6 bis 11 Jahren 554,00 Euro und fUr

Dienstgebéude:
Markt 9, 52511 Geilenkirchen

Telefon: (02451) 629-0
Telefax: (02451) 629-304 E-Mail: stadt@geilenkirchen.de

Publikumszeiten:
Mo, Mi . Fr. 07.30 - 12.30 Uhr
Do. 14.00 - 17.30 Uhr

Konten der Stadtkasse: Kreissparkasse Geilenkirchen
Volksbank Heinsberg eG

IBAN: DE04 3125 1220 0000 0027 33
IBAN: DE32 3706 9412 1000 5620 13

BIC: WELADEDIERK
BIC: GENODED1HRE







Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
 

gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz LZG NRW) vom 07.03.2006 i. V. m.  § 4 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung-BekanntmVO) vom 
26.08.1999. 
 
Folgender an Nicole Forst, z. Z. unbekannten Aufenthalts, gerichteter Bescheid der Stadt 
Geilenkirchen wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt: 
 
Gewerbesteuerbescheid, Aktenzeichen 21.02038.4 vom 06.05.2026 
 
Das Schreiben kann zu den bekannten Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung Geilenkirchen, 
Markt 9, 52511 Geilenkirchen im Steueramt, Zimmer 328, eingesehen werden. 
 
Hinweis: 
Gem. § 10 Abs. 2 LZG NRW gelten die Schreiben zwei Wochen nach Bekanntmachung als zugestellt. 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Geilenkirchen, 19.05.2026 
Stadt Geilenkirchen 
 
 
 
 
Dr. Leon  
Bürgermeister 
 
 



Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
 

gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz LZG NRW) vom 07.03.2006 i. V. m.  § 4 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung-BekanntmVO) vom 
26.08.1999. 
 
Folgender an Vanessa Hirtz, z. Z. unbekannten Aufenthalts, gerichteter Bescheid der Stadt 
Geilenkirchen wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt: 
 
Gewerbesteuerbescheid, Aktenzeichen 21.02036.8 vom 04.05.2026 
 
Das Schreiben kann zu den bekannten Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung Geilenkirchen, 
Markt 9, 52511 Geilenkirchen im Steueramt, Zimmer 328, eingesehen werden. 
 
Hinweis: 
Gem. § 10 Abs. 2 LZG NRW gelten die Schreiben zwei Wochen nach Bekanntmachung als zugestellt. 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Geilenkirchen, 11.05.2026 
Stadt Geilenkirchen 
 
 
 
 
Dr. Leon  
Bürgermeister 
 
 



6ffentliche Bekanntmachung
des Kreises Heinsberg

Aktenzeichen: 370.0009/16/7.34.1-Ka

GeméB §21 a der Neunten Verordnung zur Durchfilhrung des Bundes-
lmmissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber das Genehmigungsverfahren - 9. BlmSchV) vom
29.05.1992 (BGBI. I S. 1001) in der zurzeit geltenden Fassung wird hiermit nachfolgende
Entscheidung fjffentlich bekannt gegeben:

I.Verflligender Teil des Bescheides

1

Auf Grund der §§ 4, 6 und 10 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - BlmSchG .- in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. I. S. 1274) in Verbindung mit §§ 1
und 2 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung Uber genehmigungsbedUrftige Anlagen - 4.
BlmS(;hV - in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.05.2017 (BGBI. I. S. 1440) sowie
der Nr. 8.6.2.1, Verfahrensart G des Anhang 1 dieser Verordnung, erteile ich nach
Durchfilhrung des Genehmigungsverfahrens der Firma

Bon Gelati GmbH & Co. KG,
David-Hansemann-StraBe 1 - 25,

52531 Ubach-Palenberg,

auf ihren Antrag vom 14. Juli 2025 die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer
Anlage zur biologischen Behandlung von nicht geféhrlichen Abféllen mit einer
Durchsatzkapazitét von 211 Tonnen je Tag sowie aller zum Betrieb notwendigen
Nebeneinrichtungen auf dem GrundstUck in 52531 Ubach-Palenberg, Gemarkung Ubach-
Palenberg, Flur 62, FlurstUcke 56 und 57.

Die Genehmigung beinhaltet die unbefristete Nutzung einer Anlage zur biologischen
Behandlung von nicht geféhrlichen Abféillen mit einer Durchsatzkapazitét von 211 Tonnen
je Tag sowie aller zum Betrieb notwendigen Nebeneinrichtungen. Dazu zéhlt auch der
Betrieb einer Aniage zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswéirme oder
erhitztem Abgas in einer Verbrennungseinrichtung, einschlief3|ich zugehOriger
Dampfkessel, durch den Einsatz von gasfOrmigen Brennstoffen (Biogas), mit einer
Feuerungswéirmeleistung von 14,4 Megawatt sowie der Betrieb einer Anlage, die der
Lagerung von Stoffen oder Gemischen, die bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin und
einem Standarddruck von 101,3 Kilopascal vollstéindig gasfOrmig vorliegen und dabei
einen Explosionsbereich in Luft haben (entzUndbare Gase), in Behéltern oder von
Erzeugnissen, die diese Stoffe oder Gemische z.B. als Treibmittel oder Brenngas enthalten,
dienen, mit einem FassungsvermOgen von 7,85 Tonnen.

Die Genehmigung schlieI3t geméf3 § 13 BlmSchG die erforderliche Baugenehmigung nach §
60 der Bauordnung fUr das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 21. Juli 2018
(GV. NRW. S.421) in der zurzeit geltenden Fassung mit ein.

Die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 i. V. m. § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2
BlmSchG Iiegen vor. Die erforderlichen Voraussetzungen filr die Errichtung und den
Betrieb der Anlage wurden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens geprClft und fClr
genehmigungsféihig befunden.



1 1 Schéidliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und
erhebliche Beléstigungen fUr die Allgemeinheit und die Nachbarschaft k6nnen durch die
Errichtung und den Betrieb der beantragten Anlage nicht hervorgerufen werden. Die
gebotene Vorsorge gegen schédliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Beléstigungen werden getroffen, insbesondere durch
den Stand derTechnik entsprechende Maf3nahmen.

Die Genehmigung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter und der behéirdlichen
Entscheidungen, die nach § 13 BlmSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen
werden, erteilt.

Die Anlage befindet sich im Geltungsbereich des verbindlichen Bebauungsplanes Nr. 116
,,Holthausen-Nord" der Stadt Ubach-Palenberg. Der Bebauungsplan setzt fiir den
Anlagenstandort Industriegebiet fest. Gegen das Vorhaben bestehen keine planungs- und
bauordnungsrechtlichen Bedenken.

Die Genehmigung wird unter dem Vorbehalt erteilt, dass abweichende oder zusétzliche
Anforderungen an die Errichtung der Anlage gestellt werden kijnnen, wenn aufgrund der
Prilfung der bautechnischen Nachweise eine wesentliche Anderung des Bauvorhabens
erforderlich ist.

Dieser Bescheid ergeht auf der Grundlage des Genehmigungsantrages vom 14. Juli 2025.
Diese Antragsunterlagen sind Bestandteil des Genehmigungsbescheides und maf3gebend
fCir dessen Ausfdhrung, soweit nicht durch die unter Ziffer ll aufgefilhrten
Nebenbestimmungen eine andere Regelung getroffen wird.

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach Rechtskraft dieses
Bescheides mit der Errichtung der Anlage begonnen worden ist und nicht innerhalb von
weiteren zwei Jahren die lnbetriebnahme der Anlage erfolgt. Die Frist kann aus wichtigem
Grund auf Antrag veriéngert werden.

II. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem
Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, erhoben werden.

III. Sonstige Angaben

Der Bescheid enthéilt Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen).

Der Genehmigungsbescheid (einschliefélich Begrfnndung) liegt in der Zeit vom

18.05.2026 bis einschlie8|ich01.06.2026

bei den nachstehend genannten Stellen aus und kann dort w88hrend der Dienststunden zu den
angegebenen Zeiten eingesehen werden:

Landrat des Kreises Heinsberg
Valkenburger Strai3e 45, 52525 Heinsberg, Zimmer 604, 6. Etage
montags bis donrierstags von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr
freitags von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr



1 Stadt Ubach-Palenberg. Rathaus.
Rathausplatz 4, 52531 Ubach-Palenberg,
Flur des Fachbereichs Stadtentwicklung, Ebene C 2
montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
montags bis donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
sowie zusétzlich nach Absprache mit einem Mitarbeiter des Fachbereiches
Stadtentwicklung

Stadt Geilenkirchen, Rathaus.
Markt 9, 52511 Geilenkirchen, BiJrgerbUro
montags bisfreitags
montags und mittwochs
donnerstags

von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr
von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr
von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Stadt Baesweiler. Rathaus,
Mariastraf$e 2, 52499 Baesweiler, Fachbereich Stadtplanung, Zimmer A.106 1. OG
montags, mittwochs und donnerstags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
dienstags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und

von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr
von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

sowie nach telefonischerVereinbarung unter der Rufnummer 02401/800-370

donnerstags

Stadt Herzogenrath. Rathaus,
Rathausplatz 1, 52134 Herzogenrath, Raum 225
montags bis donnerstags von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
montags und dienstags von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr
donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr
freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Daneben besteht die Méglichkeit, den Genehmigungsbescheid im oben genannten Zei.traum
unter der Adresse https://www.kreis-heinsberg.de/verwaltung/bekanntmachungen.htmI
einzusehen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenilber Dritten, die keine
Einwendungen erhoben haben, als zugestellt (siehe ll. Rechtsbeheifsbelehrung).

Nach der dffentlichen Bekanntmachung kiinnen der Bescheid und seine Begrizndung bis zum
Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich
beim Landrat des Kreises Heinsberg, Amt fijr Bauen und Wohnen - lmmissionsschutz -,
Valkenburger Straf3e 45, 52525 Heinsberg, angefordert werden.

Heinsberg, den O4.05.2026

Der Landrat

gez.
Pusch



B E K A N N T M A C H U N G 
 
 
Auf Antrag der Kieswerk Himmerich GmbH, Schleidener Aue 3, 52525 Heinsberg, hat der Kreis 
Heinsberg am 09.03.2026 eine Genehmigung gemäß § 3 Gesetz zur Ordnung von Abgrabungen 
(Abgrabungsgesetz – AbgrG) für die Erweiterung der Abgrabung um ca. 29 ha auf den nachfolgend 
aufgeführten Grundstücken erteilt. 
 
Gemäß § 27 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit  
§ 74 Abs. 4 S. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
wird die Zulässigkeitsentscheidung nachfolgend öffentlich bekannt gemacht: 
 
 
Inhalt des Bescheides 
 

1. Die Genehmigung zur Erweiterung der Trockenabgrabung zur Gewinnung von Sand, Kies und 
Lehm auf den Grundstücken im Stadtgebiet Heinsberg, Gemarkung Randerath, Flur 5, 
Flurstücke 200 und 249 tlw., Flur 6, Flurstücke 154 tlw., 155, 179 tlw., 185 tlw., 192, 193, 
194, 196, 197, 199, 201 und 202 sowie Flur 8, Flurstücke 419 tlw., 420 tlw., 421 tlw., 541 
tlw., 566 tlw., 568 tlw. und 659 tlw. wird gemäß §§ 3, 7  
und 8 AbgrG erteilt. 
 

2. Der Bescheid ergeht unter Nebenbestimmungen. 
 
 
Belehrung über den Rechtsbehelf 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht 
Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen erhoben werden. 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite https://www.justiz.de . 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
 
Auslegung des Bescheides 
 
Eine Ausfertigung des Bescheides einschließlich der Nebenbestimmungen, der Begründung und der 
Rechtsbehelfsbelehrung sowie der dazugehörigen Anlagen wird in der Zeit 
 

vom 02. Juni 2026 bis einschließlich 15.06.2026 
 

bei folgenden Behörden wie folgt zur Einsichtnahme ausgelegt: 
 
Bürgermeister der Stadt Heinsberg, 
im Rathaus, Amt für Stadtentwicklung und Bauverwaltung, Zimmer 601, Apfelstr. 60, 52525 
Heinsberg, während folgender Zeiten: 
 

montags bis freitags  von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 
montags   von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
donnerstags   von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 

  

https://www.justiz.de/


 
Bürgermeister der Stadt Geilenkirchen, 
im Rathaus, Infopoint am Haupteingang, Markt 9, 52511 Geilenkirchen, während folgender Zeiten: 
 

montags bis freitags  von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 
donnerstags   von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr. 

 
Bürgermeister der Stadt Hückelhoven, 
im Rathaus, Amt für Stadtplanung und Liegenschaften, Zimmer 3.11, Rathausplatz 1, 41836 
Hückelhoven, während folgender Zeiten: 
 

montags bis freitags  von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie 
montags   von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und 
donnerstags   von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr. 

 
Gemäß § 27 a VwVfG NRW sind sowohl die Bekanntmachung als auch die oben genannten 
Unterlagen ebenfalls auf der Internetseite des Kreises Heinsberg http://www.kreis-heinsberg.de 
veröffentlicht.  
 
Darüber hinaus werden die Unterlagen über das zentrale UVP-Portal der Bundesländer unter 
www.uvp-verbund.de bekannt gemacht. 
 
 
Hinweis 
Mit dem Ende der oben genannten Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber den Betroffenen als 
zugestellt (§74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW). 
 
____________, ______________ 
 
Stadt _____________________ 
 
Der Bürgermeister  

http://www.kreis-heinsberg.de/
http://www.uvp-verbund.de/

